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Verspätete Auszahlung der Mietkaution  

	Immer wieder kommt es vor, dass ein Mietverhältnis beendet ist, die Wohnung oder die Ge­werberäume in einem

ordnungsgemäßen Zustand zurückgegeben worden sind und dennoch der Vermieter die bei Mietbeginn geleistete Mietkaution nicht

zurückzahlt.

Im vorliegenden Fall kündigte der Mieter das Mietverhältnis am 4. Juni 2012 und gab seine Ge­werberäume zurück. Mit diversen

Schreiben forderte er die Hausverwaltung auf, ihm seine Mietkaution zurückzuzahlen. Die Hausverwaltung kam dieser

Aufforderung nicht nach und er­achtete es auch nicht als notwendig, auf die diversen Schreiben des Mieters zu antworten. Ent­nervt

suchte der Mieter bei uns Hilfe. Nachdem wir die Hausverwaltung anschrieben und mit der Erstattung einer Strafanzeige bei der

Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin wegen Untreue und Unterschlagung drohten, ging plötzlich alles schnell: Die

Hausverwaltung zahlte unverzüglich die Mietkaution aus.

Dazu der Präsident unseres Vereins Heinz Troschitz: ?Der vorliegende Fall ist kein Einzelfall. Immer wieder versuchen Vermieter

sich zu weigern, die Kaution auszuzahlen. Aus unserer tägli­chen Praxis kennen wir die Kniffe und Tricks, denen sich Vermieter

bedienen, um sich vor ihrer Verpflichtung zur Auskehrung der Mietkaution zu drücken. Mietern ist zu empfehlen, sich nicht

abschrecken zu lassen, sondern beharrlich auf die Auszahlung der Mietkaution zu bestehen.?  Zitat des Tages von Elena Kölling:

?Die Menschen lernen aus der Erfahrung, daß die Menschen aus der Erfahrung nichts lernen.?

        Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com |  Page 1/1  |

http://spandauer-mieterverein.de/?p=1346
http://www.profprojects.com/?page=upm

